
Nachdruck

Liechteusteillisches Lalldesgesetzblatt
Jilhrgang' 1!)77 Nr.3!1 ausgegeben am 23, ,J ull 1977

Denkmalschutzgesetz
vom 14. Juni 1977

Dem tl:tchstehendell, vom Landt:tg gefassten Beschluss erteile Ich
IVlcinl' Zustimmung:

I. AlI}.:cmci71c BC5t immrmgen

Art. 1

Dieses Gesetz dient dem Schutz und der Erhaltung der Denkmäler Z"'~ck

im fi.irstl'lltllll1 Liechtensteill.

Art. 2

1) Dl'llkm:-iler sind bewegliche oder unbewegliche Sachen, die wegen
ihrer geschiclnJichell, künstlerischen oder wissensch:tftlichen Bedeutung­
und ihrer Beziehung zu Liechtenstcin erhaltcnswürdig sind.

::) i\ls Denkmäler gelten insbesondere

;1) einzelne B:tuteile, Bauwerke und ßaugruppcn sowie deren Zugehör
und Ausstanung;

b) Gebicrc und Sr:imn von geschichdichcr ßcdcutlln~;

c) Kunstwerke, Gebrauchsgegcllst:-inde, Urkunden, Schriften, Drucke,
Münzen, Siegel und dergleichen;

LI) S:lmmlungcn.

Bcr,riff ,ln
Denk",,,I,
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1..·ll/jll.dJl/lt· i'l das Im}C11lar

a) in dcr Aufcrlegung einer Verfügungsbeschränkung;:
b) im Vcrbot einer Veränderung oder Zerstörung der Sache und
c) in der Verwahrung der Sachc durch die Regierung.

:I) Beschwerden gegen solchc Massnahmen habcn keine ;)ufschieb~ndc

\Virkung.

.1) Die Massnahmen fallen dahin, wenn nicht innert 14 Tagen das
Verfahf('n auf Unrerschulzstcliung (Artikel 9 ff) eingelcitct wird.V"r.lhk I.irunl:

11. S,/m{Z ,/L'I" DCllkm;i/cr

I. Vorabkl:imllg lind sichernde \lorke/ulI1/gell

Art. 3

1) Der Eigentiimer eines Denkmals hat ~k'l1 Oq;allel1 dcs lJclIkmal­
s",;hutzes dic UlHcrsu",;hun~ und l'riorderlidh:l\lalls das ~Ctrelel\ dl'S
Grundsliil.:kcs zu gcSt:\{tl'll. Ocr EigelHtilllt:r ist \'org:lngig zu bell.h;h­
rir.:lltigen.

~) Der Eigentümer einer Lit:bcns.::haft hat Grabullgl'l1 im Ih)~k'll zu
Juldcll, wenn Grund zur Annahme bestellt, Jass an irgendeillcr Stellt:
beJcUls;lme Fundc im Sinnt: dieses CeSCl7.CS im Bodcn entlultcll sind.

:1) Betroifenc haben I\nsprll",;h ,lUf Ersatz dcs illll~'n hieraus er­
w;lchscl1cn Sr.::h;ld~lls.

t\ rt. 01

Art. 7

I) Erhalccnswürdige Denltmäler werden, soweit sie nicht unter Schutz
gestellt werdell (Artikel 9 ff), durch Verfügung der Regierung in ein
Invcntar aufgenommcn.

:) Die Regicrung kann die Aufnahme eines Dcnkmals in d:ls Invcntar
\'cröf[entli",;hcll.

t\urn~hme in
,l.n InHnl.H

U"d"nf"IlJc

,\ T~h.iul"'l:i,,:hc
Gr.,l'unlt~n

\\muq:lidlC
:.!.Il.U.lhlllCIl

1) \\Tcrtlcll Dcnk1l1iilt.:r. die sich im Bodcn bcfindt:11 oder bcf,\lldL:ll,
.lLlfgl:lundcl1, so ist der Rcöicrung ullverzüglich AllZt:igc zu crstallCll.

~) In bezug auf d.\s Ei~cntum an ßodcnfunJcn geltcn dic BL:stim­
1l1Ull~en Jes Sa",;ht:llrc.:dHS (Arrikcl 0144 und 445).

:1) Ein El1ts.::hädigul1gsallspruch besteht ni..:hr. Dic H..l'gicl'lllq; k,\l\;}
L:ille J.llgCl11l:SSellL: Verglimllg ausridHL:Il.

An.5

I) Arclüolog,isl:hc GrJ.bullgcll lind Untl.'rsudltlllgcn bcJiirlell t1L'r
lkwilligunlj der H.egicrun~.

~) Die Regierung kann dell Historischen Verein tür das Flirstt:ntum
LicdncllStein mit arr.::hiiologischell Grabungen und UlHcrsuchullSl.'ll bc­
;lultragl'l1.

An.6

I) Die Regit.:rullg erlässt die zum SdlUtzC cines gefährdetcn Denkmals
nO[wcndigcn vorsorglichl.'n MaSSllahmCll. Dic Gcmcindc, auf dercn
Gebiet sich das Denkmal bcfindet, und dic Denkmalsclwtzkommissioll
klJnl1en solche l\bsSll:lhmcn bci dl.'r Rl.'gicrung bcantragl.'ll.

~) Die l\hssn.lhmell köl1l1en insbesondere bl.'stchcn

Art. S

I) Der Eigcntümer, der von dcr Aufnahme eines Dcnkmals in das \\"'i,kunr.<·1\

Invelltar Kenntnis besitzt, hat von allen bcabsichtigten Verändcrungen
(Artikcl 17 Absätze 3 und 4) am Denkmal der Rcgierung mindestens
14 Tagc im voraus Kenntnis zu gcben.

:) Der Eigentümer eines Denkmals, das in das Illvellt:lr aufgenom­
men iSf, hH dcn zuständigen Organen des Dcnkmalschllt7.cs crforder­
liehcnfalls den Zutritt zum Grundstück zu gewährcn lind alle erfordcr­
lichcn Allski.in[tc zu crteilen.

:I) Zum Schutzc eines gefährdeten Denkmals, das in das Inycnt:lr
allfg(,l1ömmcn ist, können gernäss Artikel 6 vorsorglichc Massnahmell
crl:t~s(,11 werden.

.1. U/ltrrsc/mtzstellllng

a) Vcrfabrcll

Art. 9

1) \\fenn es das öffentliche Intercsse an der Erhaltung des Dcnkmal", U"lcmh"17'

,"crlangt, wird dieses durch Vcrfügung der Regierung UlHcr Schllli', 1ll'IIUIll:

gestcll t.
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;!) Oie Unterstellungsverfügung bestimmt die Form dieser Kenn~

l.eidlnung,
::) Der Eigentümer des Denkm:ds, die Gemeinde. :l.uf eleren Gebiet

sich das Denkmal befindet, und die Denkmalschutzkommission können
die Unterschutzstcllung beantragen,

3) Die Eigentümer und andere Betroffene sowie, bei unbeweglichen
Denkmälern, die Stilndongemeinde sind vor ßeschlussf;\Ssung :ll\z.uhör~n.

Sie habell Anspruch auf volle Eillsicht in die Akren,

b) Inhalt Il11d \Virkungen

Art. 15

Die Regierung beHimmt in der Unrcrstellulll;svcrfügung:, wie welt
das Dcnkmal allgemein zugänglich zu halten ist. Die allgemeine Zu­
~:ill:;lidd\eit muss für den Eigentümer wie ftir den Besitzer ZllIlluthar
~~'I n.

Art. 16

"1I~Cnl .. ine
ZUI;:inl:lichkeil

11111.111 Jer
Vcrfül;unr.

\'..n.cichni~ Jrr
I:cIChiil:I,<n
D.'II\.ndl,·r

An. 10

I) Die Verfügung, durch die ein Denkmal unter Schutz gestellt wird,
hat in geeigneter \'V'eise den sachlichen und örtlichen Bereich des Schurzes
z.u umschreiben.

~) Die Wirkungen der Unrerschlltzstellung können im Eill\"crstänunis
mit dem ßetroffenen abweichend von den Bestimmungen dieses Gesetzes
geregelt werden.

An.11

I) Die Regierung fühn ein Verzeichnis da unter Schutz gestellten
Denkmäler.

~) Das Verzeichnis kann von dem, der ein berechtigtes Inreresse
gbubhaft macht, eingesehen werden,

I) Unter Sdltltz gestellte Denkmäler sind zu erh:lltcn. Ihre gcschicht- E,!l;lIlUnl:

lidl~'n, ktinstlerischen oder wissens,h:lfdichell \Verle sind möglichst in
ihrem ZusamnH.'nh:l.llg zu sichern und ihrer überlieferten Zweckbestim·
nll.lll~ ni(ln zu L,ntf rcmden.

~) Dl'r Eigenrümer hat das Dcnkmal, soweit zumutb.r, so zu unrcr­
hallL'll. d:l.ss sein Bestand gesichert blcibt.

:1) Um ein unter Schutz gestelltes Dcnkm:ll vor AbnlitzulIg, Ver­
lall und derglL'ichell zu bew:lhrell, kann die Rq;icrung :Iu[ I";'osten des
E.i~entümers die ull:1ufschiebbaren, notwendigen Massilahmen anordnen,
Soweit Jiesc r..hssll.1hmcn in Aufwendungen bestehen, Jie dem Schurz
lind der Erhaltung ues Denkmals Jicllell, gelten sie als Kosren, für welche
l3~iträg{' im Sinne der Artikel 23 unJ .:!·I geleistct werden.

Art. 17

t\n",,·,tun~

im Grundbuch

:'"fn .• I",:c iu Jcn
Z""rnpl.ltl .Ier
c."",c'II,I..

llill"','I> ,'TI1

Den"",.11

Art. 12

I) Die UnterschutzsteIlung eines unbewcglichen Denkmals ist im
Grundbuch auf den betroffenen Grundstücken :lls öffentlichredHliche
Ei~cntllmsbcschrällkunganzumerken.

::) DiL' Anmerkung erfolgt :1uf Antr:lg der Regierung.

Art. 13

Unter Schutz gestell re unbewegliche Denkmäler sind Yon der Ge­
meinde, 3\1f deren Gebiet sie sich befinden, in den Zonen plan aufzu­
nehnlen.

1\rr. 1,1

1) Unbewegliche Denkmäler werden in geeigneter \Veise ge!,elln­
z(,j,lll1er.

1) Ver:i.ndl'run~en 3m Denkmal bedürfen dL'r \'oq;:ingigell llewilli­
gllt1~ der Regierung, Diese ist zu erteilen, wenn die Vcr:inderung dem
[)~'nknl:ll niclH nachteilig ist.

;!) Veränderungen, die ohne Zutun des EigcmLimcrs eintreten, sind
\'IJI\ ihm ohne Verzug dL:r R('gierung mitzuteilen.

:l} t\1.~ Ver:lndcrungen gelten insbesondere

a) \'cl<ind~rullbcn in der Erscheinungsform und der Ers.1tz von Teilen
und i\LHerialien;

b) Veränderun~en der Nutzungs· und Verwcndullgsan;
c) die Vcrbringung ins Ausbnd oder die sonstige Veränderung Jcs Auf­

bC\\'ahrungsortes,

~) Den yorgen:tnnten Veränderungen gleichgestellt sind l\nderungcll
in bC7.ug :tllf die EigelHullls\'erhältnisse an Denkmälern.

.'i) In der Unrerstellungsverfügung können die Veränderungen be­
zeichnet werden, fLir die eine Mdde- uno 13ewilligungspflicht entfällt.

V,·rin.lcrultg.."
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\.,., " .111"11'1:'­
"b.·Ulctulll;

~

3) zur Aufnahme von Denkmälern in das Inventar;

b) zu bC:l.bsichtigtcn Veränderungen;l.n inventarisierten Denkmälern;
.:} zur Entlassung von Denkmälern aus dem Inn:nt;lr;

d) zur Unterschmzsrcllung vOn Denkmälern:

~) zu Gesuchen um Veränderungen an unter Schutz gestellten Dt.:nk­
m:ilcrn und zur Anderung des Schurzes;

I" zur Entlassung: \'011 Denkmälern aus der UntcrsChUlZ.Sll.'llull b .

:1) Sie überwacht den l-b.ndclmit archäologischen Gütern.

\I. Str.ljbestiJ1l111l1l1gm

Art. 27

I) Wer unbefugterweise und vors;ltzlich an einem Ulllcr Schutz
:.;estdlten Ol.:llkmal Vel<inderungcn in der ErsdleilllJllgsform und den
Ersalz \'011 Teilen oder 1vl:uerialicn oder Vcdnderungen tier Nutzun:;s­
und Verwclldungsart vornimmt oder es n:rnidue( oucr ausscr Lllldes
Sl.:'h:lfft oder wer vorsätzlich einer wider ihn erg:tngellell l\\assll:lhnH:
(Artikel 6, S Abs:lt1. J und 17 Abs:ltz 6) zuwiderh:lndelt, wird \·0111

Lalldgeridlt wegen übertretung mit einer Geldstr:tfc bis zu Fr. 200CO.­
bestraft.

2) Handelt der Täter fahrlässig, betdgt die Geldstrafe in den
Fällen des Abs:lt'Z.cs I bis zu Pr. 5000.-.

An. :!S

Eine Vcrwaltungsübcrtrcmng begeht und wird von der Regil'rung
mit einer Geldstrafe bis zu pr. S 000.- bestr:lft, wer

,1) den Org::ltlen des Denknulschutzes die Untersuchung und das Be-
treten des Grundstückes nicht gestattet (Artikel J Abs:nz 1);

b) Grabungen im fioden nidlt duldet (Artikel J Absatz 2);

c) ßodenfllnde nicht unverzüglich :ln7.cigt (Artikel·1 Abs:ltz I);

d) :nchäologischc Grabungen und Untersuchungen ohne ßcwilliglln~

der Regierung vornimmt (Artikel 5 Absatz 1);

e) an einem in das Inventar aufgenommenen Denkmal Vcr:indcrungen
vornimmt, ohne vorher \'orschriftsgemäss Kenntnis gegeben zu
haben, oder den 7.u5t;indigen Organen des Denkmalschutzes den
Zutriu zum Grundstück nicht gewährt und die erforderlichen Aus­
künfte nicht erteilt (Artikel 8 Abs~tzc I und 2);

9

f) das Dcnkl1l:'\lnicht i'.Ugälll;lich h:ilt (Artikel 15);

g) eingetretene Veränderungen am Denkmal nicht ohne Vt.:rzug der
Rcgicrun~ mitteilt (Artili.cl 17 Absatz 1);

h) ohne Bewilligung der Regierung den i\ufbcwahrullgsort verändert
(Artikel 17 Absatz J lit. c);

i) Massn:dmlcn, die zur überwachung des Denkmals notwendig sind,
nicht duldet und elen Zutritt zum Grundstück nicht gewähre lind die
erforderlichen Ausklinfte nicht erteilt (Artikel 18).

Art. :!9

\\lcrden WiJerh:tlldlulIgcn im Gcschiiflsbetrieb einer juristischen
Person oder einer Kollcktiv- oder Komm:ll1ditgcscllsch:tfc oder einer
Einzelfirm:t bcg:tngen, finden die Str:tfbcstill1111ungell :tuf die Personen
Anwendung, die flir sie geh:lllth:lt haben oder hätten h:llldeln sollen,
jedoch unter solidarischer Mithaftung der juristischen Person, der
Gesellschalt oder Einzclfirm:t für die Geldslrafc.:n und l\'ostel1.

VI. Obcrgl,lIgs- Iflld Scbllfssbcstim/lwllgcl/

Art. 30

Die bei Inkr:lfttrctcn Jieses Gcsctzes hän!-:i~en i\lIfl1:lhmevcrfahrell
H)n Dcnkm;ilcrll werden nach diesem Gesetz behanJclt.

Ar1.31

Die Regierung erläSSt die zur DurchHihrul1~ dieses Gesetzes not­
wendigcn Verordnungen.

Art. 32

Die in anderell Gesetzen lind Verordnungen cllthaltenCIl Vorschrift<.:lI
über den Hcim:uschutz bleiben lI11beri.ihrt.

Art. JJ

Mit dem Inkr:tFttreren dieses Gesetzes sind das Gesetz vom
18. Februar 19·1·~ bctrcfFend den DCllkmalsdlUtz., LGB!. 19·f·1 Nr. 4,
s:tmt Verordnung vom 17. März 1969 über den Denkl1lalsdllltz, LGBI.
1969 Nr. :!J. sowie Artikel 121 Sachenrecht, LGU!. J9:!3 Nr. ·1, auf­
~choben.

Vcr:ultwort­
licllkcit

11.1I\l:i;;~

Y,·,I.,lor""

n"ld,f"hrUII\:I­
,·,·, ... ,1"""1:""

VI!,(, .. I'.I\r,·,,~
\'.,r·chrifl""

"\I1""r~ r '(I·
',.'./"1\;';
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Art. 34

Dicses Gesetz tritt mit dem TJ.gc der Kundnuchung in Kr:1fr.

gcz. Franz fosel

ge7. nr. \F,dter Kichp

f'iir<;tl. Rl'~it:run~5Chcr
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